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Kleine Anfrage
des Abg. Nico Weinmann FDP/DVP

und

Antwort
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung
und Kommunen

Zukunft der Polizeiposten im Bereich Heilbronn

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Aus welchen Gründen will sie die Polizeiposten Bad Wimpfen und Gundels-
heim zusammenlegen?

2.  Wie stark werden sich durch diese Zusammenlegung voraussichtlich die Fahrt-
wege und Einsatzzeiten im betroffenen Zuständigkeitsbereich erhöhen?

3.  Wie wird sich die Personalstärke des geplanten gemeinsamen Polizeipostens im 
Vergleich zu den beiden derzeitigen Polizeiposten verändern?

4.  Wie stellen sich die Kosten für die Errichtung eines neuen Gebäudes für den 
gemeinsamen Polizeiposten im Vergleich zur Ertüchtigung der bisher genutzten 
Gebäude dar?

5.  Wann wird der Polizeiposten Heilbronn-Böckingen voraussichtlich wiedereröff-
net?

6.  Welche Soll- und voraussichtliche Ist-Personalstärke wird der Polizeiposten 
Heilbronn-Böckingen haben?

7.  Wie wird sich die Wiedereröffnung des Polizeipostens voraussichtlich auf die 
gefühlte und tatsächliche Sicherheit im betroffenen Zuständigkeitsbereich aus-
wirken?

8.  Welche weiteren Polizeiposten oder -reviere im Zuständigkeitsbereich des Po-
lizeipräsidiums Heilbronn, die – wie die Zusammenlegung von Gundelsheim 
und Bad Wimpfen – nicht in der Beantwortung der Kleinen Anfrage Drucksache 
17/5850 benannt sind, sollen in absehbarer Zeit geschlossen bzw. mit welchen 
anderen Standorten zusammengelegt werden?

9.  Welche Auswirkungen wird dies, analog zu Frage 2, jeweils auf die Fahrtwege 
und Einsatzzeiten haben?
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10.  Welche personellen Konsequenzen ergeben sich aus den in Frage 8 benannten 
Maßnahmen?

26.2.2024

Weinmann FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Zusammenlegung des Polizeipostens Gundelsheim mit dem in Bad Wimpfen 
wird vor Ort mit Sorge betrachtet. Diese Kleine Anfrage möchte die Auswirkun-
gen derartiger Rationalisierungsmaßnahmen auf Polizeieinsätze und die wahrge-
nommene Sicherheit mit Fokus auf Maßnahmen im Bereich des Polizeipräsidiums 
Heilbronn erfragen sowie mögliche Implikationen hinsichtlich der Personalstärke 
feststellen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 18. März 2024 Nr. IM3-0141.5-468/11/2 beantwortet das Mi-
nisterium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen die Kleine Anfrage wie 
folgt:

1.  Aus welchen Gründen will sie die Polizeiposten Bad Wimpfen und Gundelsheim 
zusammenlegen?

2.  Wie stark werden sich durch diese Zusammenlegung voraussichtlich die Fahrt-
wege und Einsatzzeiten im betroffenen Zuständigkeitsbereich erhöhen?

3.  Wie wird sich die Personalstärke des geplanten gemeinsamen Polizeipostens im 
Vergleich zu den beiden derzeitigen Polizeiposten verändern?

Zu 1. bis 3.:

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund des bestehenden Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Die bestehenden dezentralen polizeilichen Strukturen mit u. a. einem dichten Netz 
von Polizeirevieren (PRev) und Polizeiposten (Pp) sind Grundlage und Garant für 
eine bürgernahe Polizei in Baden-Württemberg. Als solche sind sie unabdingbar 
und eine besondere Stärke der Polizei dieses Landes. Sie garantieren eine effiziente 
und reibungslose Zusammenarbeit aller örtlichen Verantwortlichen im Interesse 
der Sicherheitsbedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger und sind für diese ein 
wichtiger Ansprechpartner vor Ort. Gleichwohl erfolgen regelmäßig fachliche Prü-
fungen und – wo erforderlich – ggf. auch Anpassungen der Organisationsstruktur. 
Unter anderem werden auch fortlaufend die fachlichen Bedarfe an insbesondere 
kleine Pp sowie deren Effizienz geprüft und analysiert, was in Einzelfällen zu 
Schließungen oder Zusammenlegungen mit anderen Organisationseinheiten füh-
ren kann. Die örtliche Kriminalitätslage sowie die Sicherheitsbedarfe der Bevöl-
kerung werden im Rahmen der Prüfungen jedoch stets berücksichtigt und kommu-
nale Entscheidungsträger frühzeitig in entsprechende Überlegungen eingebunden.

Der Antrag des Polizeipräsidiums (PP) Heilbronn zur Zusammenlegung der Pp 
Bad Wimpfen und Gundelsheim am Standort Bad Wimpfen ging am 10. Januar 
2024 beim Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-
Württemberg – Landespolizeipräsidium (IM-LPP) ein. Nach eingehender Prüfung 
ist das IM-LPP im Ergebnis zu dem Schluss gekommen die Pp Bad Wimpfen und 
Gundelsheim derzeit nicht zusammenzulegen.
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Änderungen bzw. Auswirkungen auf Fahrwege und Einsatzzeiten wird es demzu-
folge nicht geben.

Die Personalausstattung und Ausgestaltung des Dienstbetriebes der polizeilichen 
Organisationseinheiten bzw. Pp obliegen dem örtlich zuständigen PP Heilbronn. 
Die Zuweisung von Haushaltsstellen sowie des Personals erfolgt hierbei lage- und 
bedarfsorientiert, wobei als maßgebliche Kriterien regelmäßig unter anderem die 
Polizeiliche Kriminalstatistik sowie die tatsächliche Einsatzbelastung herangezo-
gen werden.

4.  Wie stellen sich die Kosten für die Errichtung eines neuen Gebäudes für den 
gemeinsamen Polizeiposten im Vergleich zur Ertüchtigung der bisher genutzten 
Gebäude dar?

Zu 4.:

Sowohl der Pp Bad Wimpfen, als auch der Pp Gundelsheim, sind in einer angemie-
teten Liegenschaft untergebracht.

Im Zuge einer möglichen Zusammenlegung hätten in Bad Wimpfen Räumlichkei-
ten eines Neubauprojektes der Stadt Bad Wimpfen bezogen werden können.

Kostenkalkulationen liegen dem IM-LPP nicht vor.

5.  Wann wird der Polizeiposten Heilbronn-Böckingen voraussichtlich wiedereröff-
net?

6.  Welche Soll- und voraussichtliche Ist-Personalstärke wird der Polizeiposten 
Heilbronn-Böckingen haben?

Zu 5. und 6.:

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des bestehenden Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Der Pp Heilbronn-Böckingen ist am 15. März 2024 nach fast vierjähriger Schlie-
ßung offiziell wiedereröffnet worden.

Er verfügt über ein Haushalts-Soll (HHS) von insgesamt 4 Stellen PVD. Die „Per-
sonalstärke Ist netto“ beträgt aktuell 1,6 Vollzeitäquivalent (VZÄ).

Mit der Wiedereröffnung des Pp Heilbronn-Böckingen wurde auch der Bezirks-
dienst (7,5 VZÄ) des PRev Heilbronn-Böckingen am Standort des Pp Heilbronn-
Böckingen verortet. Dadurch kann der Pp Heilbronn-Böckingen bei personellen 
Engpässen direkt unterstützt werden.

7.  Wie wird sich die Wiedereröffnung des Polizeipostens voraussichtlich auf die 
gefühlte und tatsächliche Sicherheit im betroffenen Zuständigkeitsbereich aus-
wirken?

Zu 7.:

Während der sanierungsbedingten Schließung des Pp Heilbronn-Böckingen fand 
eine telefonische Weiterleitung zum rund um die Uhr verfügbaren Streifendienst 
des PRev Heilbronn-Böckingen statt. Erforderliche polizeiliche Maßnahmen wur-
den von dort koordiniert und veranlasst. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bür-
ger war zu jeder Zeit gewährleistet. Gleichwohl wird sich die Wiedereröffnung des 
Pp Heilbronn-Böckingen positiv für die Bürgerinnen und Bürger im Zentrum der 
Kernstadt von Heilbronn-Böckingen auswirken. Insbesondere durch die personelle  
Stärkung aufgrund der gemeinsamen Unterbringung von Pp und Bezirksdienst er-
geben sich verlässliche Öffnungszeiten und eine verlässliche Erreichbarkeit des 
zentral gelegenen Pp in Böckingen. Unabhängig davon wird durch den Streifen-
dienst des PRev Heilbronn-Böckingen weiterhin die rund um die Uhr Versorgung 
gewährleistet.
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 8.  Welche weiteren Polizeiposten oder -reviere im Zuständigkeitsbereich des Poli-
zeipräsidiums Heilbronn, die – wie die Zusammenlegung von Gundelsheim und 
Bad Wimpfen – nicht in der Beantwortung der Kleinen Anfrage Drucksache 
17/5850 benannt sind, sollen in absehbarer Zeit geschlossen bzw. mit welchen 
anderen Standorten zusammengelegt werden?

 9.  Welche Auswirkungen wird dies, analog zu Frage 2, jeweils auf die Fahrtwege 
und Einsatzzeiten haben?

10.  Welche personellen Konsequenzen ergeben sich aus den in Frage 8 benannten 
Maßnahmen?

Zu 8. bis 10.:

Die Fragen 8 bis 10 werden aufgrund des bestehenden Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Die Pp Bad Wimpfen und Gundelsheim werden derzeit nicht zusammengelegt.

Aktuell sind dem IM-LPP keine Planungen im Sinne der Fragestellung bekannt.
Bereits Mitte Februar 2024 wurde der Pp Schefflenz temporär mit dem Pp Limbach 
am Standort Limbach zusammengelegt. Grund hierfür ist eine u. a. krankheitsbe-
dingt eingeschränkte personelle Situation. Beide Pp liegen im Zuständigkeitsbe-
reich des PRev Mosbach. Die Betreuung sowie die Koordination des Einsatzge-
schehens im Zuständigkeitsbereich des Pp Schefflenz ist durch das PRev Mosbach 
und den Pp Limpbach uneingeschränkt gewährleistet. Die Zusammenlegung soll 
voraussichtlich bis September 2024 andauern. Der Bürgermeister der Gemeinde 
Schefflenz wurde im Vorfeld der temporären Zusammenlegung in die Entschei-
dung eingebunden.

In Vertretung

Moser
Ministerialdirektor


